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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 91 SGB V vom 21 . Juli 2016 
hier: Änderung der Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern 

(QSKH-RL):  
Anpassungen zum Erfassungsjahr 2017 

 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o.a. Beschluss vom 21. Juli 2016 über eine Änderung 

der Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern wird nicht bean-

standet. 

 

Ich weise darauf hin, dass das Bundesministerium für Gesundheit es bedauert, dass die Änderung 

des § 24 QSKH-RL, die durch § 137 Absatz 2 SGB V – mit dem Krankenhausstrukturgesetz neu 

gefasst - notwendig geworden ist, mit dem vorliegenden Beschluss noch nicht umgesetzt wird 

und davon ausgeht, dass dies mit der nächsten Anpassung der Richtlinie erfolgt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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